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Verordnung 
über den Notaufenthalt von Fahrzeugen 

in den Gewässern der 
Deutschen Demokratischen Republik

vom 2. Juni 1972

§ 1
Die Deutsche Demokratische Republik gewährt allen 

See- und Binnenschiffen, einschließlich Kleinfahrzeu
gen und Fähren, sowie schwimmenden Geräten (nach
stehend Fahrzeuge genannt), die nicht in der Deut
schen Demokratischen Republik registriert sind, den 
Notaufenthalt in den Territorialgewässem, inneren 
Seegewässem und Seewasserstraßen (nachstehend Ge
wässer der Deutschen Demokratischen Republik ge
nannt).

§ 2
Notaufenthalt im Sinne dieser Verordnung ist
a) der durch die Einwirkung von Elementarereig

nissen bedingte Aufenthalt von Fahrzeugen zum 
Schutz von Besatzung und Fahrzeug in den Ge
wässern der Deutschen Demokratischen Republik,

b) das Anlaufen der Gewässer bzw. Häfen der Deut
schen Demokratischen Republik zur Ausführung 
für die Sicherheit von Besatzung und Fahrzeug 
notwendiger Reparaturen oder zur Durchführung 
dringend erforderlicher Versorgung,

c) der durch Seenot, Havarie oder die Inanspruch
nahme dringender medizinischer Hilfe hervorge
rufene Aufenthalt in den Gewässern der Deut
schen Demokratischen Republik.

§3
Der Notaufenthalt von Fahrzeugen in den Gewäs

sern der Deutschen Demokratischen Republik hat ent
sprechend den Rechtsvorschriften der Deutschen De

mokratischen Republik sowie den anerkannten Regeln 
des Völkerrechts zu erfolgen.

§4
Fahrzeuge haben beim Notaufenthalt in den Gewäs

sern der Deutschen Demokratischen Republik die da- 
. für festgelegten Seegebiete oder die für die zivile 
Schiffahrt freigegebenen Häfen anzulaufen. Das Ein
laufen in Sperrgebiete ist grundsätzlich verboten. Den 
Anweisungen der zuständigen Organe der Deutschen 
Demokratischen Republik ist unbedingt Folge zu lei
sten.

§5
Kriegsschiffe haben sich bei einem Notaufenthalt in 

den Gewässern der Deutschen Demokratischen Repu
blik gemäß der Anordnung vom 11. August 1965 über 
den Aufenthalt ausländischer Kriegsschiffe in den Ge
wässern der Deutschen Demokratischen Republik 
(GBl. II Nr. 86 S. 638) zu verhalten und die von Ein
heiten der Volksmarine oder der Grenzbrigade Küste 
gegebenen Anweisungen zu befolgen.

§ 6

Bei ungerechtfertigter Inanspruchnahme eines Not
aufenthaltes in den Gewässern der Deutschen Demo
kratischen Republik werden Maßnahmen entsprechend 
den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen 
Republik angewandt.

§7
Sind Fahrzeuge zu einem Notaufenthalt in den Ge

wässern der Deutschen Demokratischen Republik ge
zwungen, so haben sie in Abhängigkeit vom Anlaß des 
Notaufenthaltes die in der Anlage aufgeführten See- \ 
gebiete oder die Häfen ^
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anzulaufen.


